
1 ENTWÄSSERUNG 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Häusliches Abwasser ist dem 

öffentlichen Schmutzwasserkanal zuzuleiten. Nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser ist 

dezentral zu bewirtschaften. 

Schmutzwasser:  

 Alle häuslichen Abwässer sind der öffentlichen Kanalisation in der Straße „Am Marktplatz“ 

zuzuleiten. 

 Sämtliche Grundleitungen bis zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation 

(Hausanschlussleitungen) müssen vor der Verfüllung der Rohrgräben unter Bezug auf die 

jeweils gültige Entwässerungssatzung der Gemeinde Ortenberg durch den 

Abwasserzweckverband „Raum Offenburg“ abgenommen werden. Der Bauherr hat die 

Abnahme rechtzeitig zu beatragen. 

 In den Anschlussleitungen an die öffentliche Kanalisation müssen innerhalb des 

Grundstückes nach der jeweiligen Bestimmung der Ortsentwässerungssatzung 

Kontrollschächte vorgesehen werden. Diese müssen stets zugänglich sein.  

 Bei der Planung der Entwässerungseinrichtungen ist auf den Rückstauschutz zu achten. 

Flächen unterhalb der Rückstauebene sind über eine Hebeanlage bzw. Pumpstation 

rückstaufrei zu entwässern.  

 Die geplante Entwässerung ist dem Abwasserzweckverband „Raum Offenburg“ zur 

Genehmigung vorzulegen. 

 

Regenwasser: 

 Ein Anschluss an die bestehende öffentliche Regenwasserkanalisation zur Entwässerung der 

Oberflächenwässer ist mit einer Einleitbeschränkung von 15 l/(s*ha) zulässig. Das dezentrale 

Versickern von Oberflächenwasser ist jedoch der Einleitung vorzuziehen. 

 Anlagen zur dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung sind entsprechend den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Die 

Bemessung der Versickerungsanlagen hat nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138 zu erfolgen. 

 Die geplante Entwässerung ist dem Abwasserzweckverband „Raum Offenburg“ zur 

Genehmigung vorzulegen. 

 Aus dem geotechnischen Gutachten für Flurstück. Nr. 6107 geht hervor, dass unter der 

Asphaltdecke und der Auffüllung bis in eine Tiefe von 0,8 bis 2,0 m eine Schluff-Schicht mit 

einer geringen Durchlässigkeit vorliegt. Darunter liegen gut sickerfähige Kiese und Sande. 

Aufgrund der schwankenden Mächtigkeit der Schluff-Schicht ist am geplanten Standort der 

Versickerungsanlage für die konkrete Bemessung ein Versickerungsversuch durchzuführen. 

Gegebenenfalls ist ein bereichsweiser Bodenaustausch erforderlich. 

 Bei Durchstichen bis auf die gut sickerfähige Kies- oder Sandschicht ist ein 

Durchlässigkeitsbeiwert von kf = 9*10-4 m/s vorzuweisen. 

 Der Versickerungsanlage darf kein Niederschlagswasser von nicht beschichteten oder in 

ähnlicher Weise behandelten kupfer-, zink- oder bleibedeckten Dächern zugeleitet werden. 



 Die Versickerung hat vorzugsweise über eine begrünte Versickerungsmulde mit einer 30cm 

starken Oberbodenschicht zu erfolgen. Ist dies Aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich, 

so können alternativ erlaubnisfrei lediglich Bauprodukte zur Versickerung / Behandlung von 

Regenwasser eingesetzt werden, die über eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, eine 

Zulassung des Bayrischen Landesamtes für Wasserwirtschaft oder eine Anerkennung der 

Gleichwertigkeit vom Umweltministerium Baden-Württemberg verfügen. 

 Für die Versickerung vorgesehene Flächen sind vor Verdichtung zu schützen. Deshalb ist die 

Ablagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser Flächen während 

der Bauzeit nicht zulässig. 

 Der Abstand von Sohle Versickerungsanlage zum mittleren höchsten Grundwasserstand 

(MHW) darf 1 m nicht unterschreiten. Der MHW liegt im Plangebiet bei 158,50 mNN. 

 Die Sickermulde sollte einen Abstand von der Kellersohle von mindestens 1,5 x Kellertiefe 

aufweisen, sofern diese nicht als wasserundurchlässige Wanne ausgebildet ist.  

 Sickerschächte und Rigolen ohne Muldenversickerung sind nicht erlaubt.  

 Wasserdurchlässige Beläge dürfen nicht zur Versickerung der Abflüsse anderer Flächen 

herangezogen werden. Dies ist kein Ersatz für die bewachsene Oberbodenschicht oder 

gleichwertige Filterschichten. 

 Von den Grundstückseigentümern ist sicherzustellen, dass kein Oberflächenwasser auf 

angrenzende Grundstücke gelangt. 

 Zur Reduzierung des Regenwasserabflusses ist die Flächenversiegelung auf ein Mindestmaß 

zu reduzieren. Die Förderung von Verdunstung z.B. durch Gründächer ist zu begrüßen. 

Regenwassernutzung: 

 Bei der Erstellung von Regenwasserzisternen ist auf eine strikte Trennung zwischen Trink- 

und Brauchwasser zu achten. Der Betreiber einer solchen Anlage verpflichtet sich gegenüber 

der Gemeinde, dass er zwischen der separaten Brauchwasserleitung und der 

Trinkwasserleitung keine Verbindung herstellt, eine Wasseruhr einbaut und die anfallenden 

Abwassergebühren entrichtet und dass er jederzeit eine entsprechende Kontrolle darüber 

zulässt.  

 Der Überlauf von Regenwasserzisternen ist an die privaten Versickerungsanlagen 

anzuschließen. Eine direkte Einleitung ins Grundwasser ist nicht zulässig. 

 Sollten Retentionszisternen als Betriebswasseranlagen für WC-SpülIeitungen verwendet 

werden, müssen diese regelkonform nach DIN 1988 ausgeführt werden. 

Betriebswasseranlagen (z.B. Regenwassernutzungsanlagen), die zur Entnahme oder Abgabe 

von Wasser bestimmt sind, das nicht die Qualität von Wasser im Sinne der 

Trinkwasserverordnung hat und zusätzlich in Liegenschaften betrieben werden, sind nach § 

13 Abs. 4 TrinkwV der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

 Etwaige Wasseruntersuchungen, die zu einer Überprüfung notwendig sein können, gehen zu 

Lasten des Betreibers der Brauchwasserversorgungsanlage. 

Hochwasserschutz/Starkregen: 

 Nach der Hochwassergefahrenkarte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

(LUBW) ist das Plangebiet mit derzeitiger Geländehöhe bei einem 100-jährlichen Hochwasser 

(HQ100) nicht überflutet. Jedoch führt ein extremes Hochwasser (HQextrem) bei der derzeitigen 

Geländehöhe zu einer Überflutung des Plangebiets. Folglich ist eine mögliche Überflutung 



des Plangebiets nicht auszuschließen. Ebenso ist aufgrund der Geländetopografie des 

Plangebiets eine Überflutung infolge von Starkregenereignissen möglich. Daher ist besonders 

auf eine hochwasser- und starkregenangepasste Bauweise zu achten, z.B. keine ebenerdigen 

Lichtschächte oder Zugänge. Auch mögliche Tiefgaragenzufahrten oder Kellerabgänge sind 

konstruktiv gegen zufließendes Oberflächenwasser zu schützen. Ebenfalls ist eine strukturelle 

Gefährdung von Bauwerken (z.B. durch Aufschwimmen) für alle zu erwartenden 

Wasserspiegelhöhen auszuschließen. 


